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Zitat von O. Meier

Die Kollegin sollte zukünftig nicht mehr allein die Termine bei der Schulleitung
wahrnehmen. Eigentlich müsste der Lehrerrat/Personalrat da mit. Irgendwie laufen
solche Dinge unter sechs Augen doch immer anders ab.

Die betroffene Kollegin sollte dem Schulleiter klarmachen, dass sie keine Aussage macht und
auf den Datenschutz verweisen. Darüber hinaus würde ich eine Notiz machen, wann und wie
das Gespräch verlaufen ist, um für die Zukunft Material in der Hand zu haben. (Wie mit
Schülern - jedes Problem protokollieren!)

Wenn die Kollegin Eier in der Hose hat, braucht sie keine Begleitung. Wenn nicht, sollte sie sich
tatsächlich Hilfe beim PR suchen.
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